
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Betriebliche Versicherungen, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch
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Welche betrieblichen Versicherungen sind 
 Betriebs ausgaben der Arztordination? Teil 1

Steuern im Bild, Teil 215

Prämien für eine Berufsunfähig-
keitsversicherung sind nur dann 
steuerlich als Betriebsausgaben 
abzugsfähig, wenn ausschließlich 
ein typisches Berufsrisiko versi-
chert ist. Wenn der Versicherungs-
gegenstand auch Berufsunfähigkeit 
aufgrund jeglicher Erkrankung oder Körperver-
letzung umfasst, dann gilt dies als allgemeine Vorsorge für 
die Zukunft und ist keine Betriebsausgabe. Die Versicherung 
von bestimmten Gliedmaßen, die für die Berufsausübung 
von besonderer Bedeutung sind, etwa die Hände eines 
 Chirurgen, kann als betrieblich akzeptiert werden.

Teil 1

aufgrund jeglicher Erkrankung oder Körperver-

Bei Versicherungen, die den Betrieb der Arzt-
praxis betreffen, sind die Prämienzahlungen in 
der Regel als Betriebsausgabe steuerlich ab-
setzbar. Darunter fallen eine Haftpfl ichtver-
sicherung, eine Rechtsschutzversicherung, 
eine Geräteversicherung und eine Ordinations-
versicherung, die Schäden auf Grund von 
Feuer, Sturm, Einbruch oder Leitungswasser 
abdeckt. Auch die laufenden Prämien an eine 
Betriebsunterbrechungsversicherung, die bei 
Unterbrechung des Arztbetriebes, beispiels-
weise wegen eines Unfalls oder Krankheit 
des Arztes, zahlungspfl ichtig werden, 
sind  steuerlich verwertbar.


